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Auf diese Weise wird eine Wiederbegrünung der Warburgstraße und des Vorhabengebietes 
gewährleistet. Ferner bleibt für die Freiraumplanung genügend Flexibilität, um diese im Ein-
klang mit den Zuwegungen zu den Gebäuden anzuordnen. Durch die Linie zum Anpflanzen 
von Bäumen wird zudem eine reihenförmige Anordnung der Baumanpflanzungen vorgegeben 
und damit das Gestaltungsprinzip der Kastenplatanen fortgeführt.  

Zusätzlich sieht die Freiraumplanung die Anlegung von Heckenstrukturen vor. Diese können 
bei Einhaltung vom bestimmten Pflanzqualitäten als Ausgleich für die zu entnehmenden 
Bäume im Sinne der Baumschutzverordnung fungieren. Im Durchführungsvertrag werden die 
Mindeststandards für Heckenpflanzen verbindlich geregelt. Gleiches gilt für den Ausgleich der 
zu entnehmenden Bäume nach den Regelungen der Hamburger Baumschutzverordnung, die 
entweder im Plangebiet mittel Neuanpflanzungen oder über Ersatzzahlungen kompensiert 
werden können. 

Die Festsetzungen und ergänzenden vertraglichen Regelungen werden aus gestalterischen, 
ökologischen und kleinklimatisch-lufthygienischen Gründen getroffen. Die Baumpflanzungen 
dienen der Gliederung und optischen Einbindung des Gebäudekomplexes in sein Umfeld. Ge-
hölze wirken bei dem geplanten hohen Versiegelungsgrad durch Verschattung ausgleichend 
auf die kleinklimatisch in gewisser Weise extreme Situation versiegelter Flächen und filtern 
Staub- und Schadstoffe aus der Luft. Die Baumpflanzungen leisten einen Beitrag zur Stabili-
sierung der örtlichen Klimaverhältnisse und schaffen eine Mindestausstattung des Plangebiets 
mit ökologisch wirksamen Strukturen. Ebenfalls schaffen die Anpflanzungen Lebensräume für 
die heimische Tier- und Pflanzenwelt und tragen zur Vernetzung und Stabilisierung des Na-
turhaushaltes bei. 

Die Arten sind gemäß § 2 Nummer 14.1 der Verordnung standortgerecht zu wählen. Im Frei-
raumkonzept werden Vorschläge zu möglichen Baumarten getätigt.  

Um angemessene Standards für den Erhalt der Bäume und für die Baumneupflanzungen zu 
sichern, setzt der Bebauungsplan darüber hinaus Folgendes fest: 

„Für die zum Erhalt und zur Anpflanzung festgesetzten Bäume und für Ersatzpflanzun-
gen von Bäumen gelten folgende Vorschriften: 

14.1 Es sind standortgerechte Laubgehölzarten zu verwenden. 

14.2 Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 18 cm, klein-
kronige Bäume einen Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1 m 
Höhe über dem Erdboden, aufweisen. 

14.3  Für anzupflanzende Bäume sind Baumgruben mit gut durchwurzelbarem 
Baumsubstrat in einem Volumen von mind. 12 m³ herzustellen.  

14.4  Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 
12 m² anzulegen und zu begrünen. Sofern von diesen 12 m² zwingend Teilberei-
che befestigt werden müssen, sind Tiefen- und Grabenbelüftung einzubauen so-
wie eine mindestens 14 m³ große durchwurzelbare Baumgrube mit überbaubarem 
Baumgrubensubstrat herzustellen. 

14.5  Für zu pflanzende und zu erhaltende Gehölze sind bei Abgang Ersatzpflanzungen 
vorzunehmen. Dabei sind der Charakter und der Umfang der jeweiligen Gehölz-
pflanzung zu erhalten. 

14.6  Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen 
oder Abgrabungen im Kronen- und Wurzelbereich unzulässig.“ 

(§ 2 Nummer 14 der Verordnung) 






